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Zusammenfassung 
 
Die BDA unterstützt die Zielsetzung der EU-
Kommission, durch eine Neuordnung der Fi-
nanzmarktaufsicht einer erneuten Finanzmarkt-
krise vorzubeugen. Allerdings muss vermieden 
werden, dass sich aus den vorgeschlagenen Ein-
griffsbefugnissen der vorgesehenen Aufsichtsbe-
hörde für das Versicherungswesen und die be-
triebliche Altersversorgung (EIOPA) Belastungen 
für Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge 
ergeben.  
 
Im Rahmen der Neuordnung der Finanzaufsicht 
muss vor allem berücksichtigt werden, dass Ein-
richtungen der betrieblichen Altersvorsorge keine 
bzw. keine reinen Finanzinstitutionen sind, son-
dern zu allererst soziale Einrichtungen, über die 
Arbeitgeber Versorgungsleistungen für ihre Ar-
beitnehmer erbringen. Dieser Tatsache wurde 
auch in der Pensionsfondsrichtlinie (RL 2003/41 
vom 3. Juni 2003) Rechnung getragen. Entspre-
chend wurde dort die Zuständigkeit der Mitglied-
staaten und ihrer Aufsichtsbehörden für die "Ein-
richtungen der betrieblichen Altersversorgung" 
betont. Vor diesem Hintergrund sollte die direkte 
Beaufsichtigung der Einrichtungen der betriebli-
chen Altersvorsorge bei den nationalen Auf-
sichtsbehörden verbleiben.  
 
 
Im Einzelnen 

 
Bei dem vorgelegten Verordnungsentwurf zu EI-
OPA besteht insbesondere folgender Korrektur-
bedarf:  
 
� Keine technischen-Standards vorgeben  

 
Abzulehnen ist das Vorhaben, sog. technische 
Standards im Rahmen dieses Verordnungs-
entwurfs in Verbindung mit dem am 26. Okto-
ber 2009 vorgelegten Omnibus-
Richtlinienentwurf festlegen zu wollen. Die 
Festsetzung von Standards, z. B. im Hinblick 
auf die Verwendung von Sterblichkeitstafeln 
und Rechnungszinssätzen, muss aufgrund der 
spezifischen Besonderheiten der Einrichtun-
gen der betrieblichen Altersvorsorge als Sozi-
alleistung der Unternehmen konsequenterwei-
se den Mitgliedstaaten und ihren nationalen 
Aufsichtsbehörden überlassen bleiben. Denn 
die betriebliche Altersvorsorge ist vor allem 

dadurch gekennzeichnet, dass der Arbeitgeber 
subsidiär für seine Zusage haftet, wenn der 
Versorgungsträger die Leistungen nicht 
erbringen kann. Eine EU-weite Harmonisie-
rung dieser Standards ist auch im Hinblick auf 
das Ziel durch eine Neuordnung der Finanz-
aufsicht einer erneuten Finanzmarktkrise vor-
zubeugen, nicht notwendig.  
 
Insbesondere muss vermieden werden, dass 
unter hohem Zeitdruck mit der Verabschie-
dung des Omnibusrichtlinienentwurfs vom 26. 
Oktober 2009 derartige Standards gesetzt 
werden. In einem solchen Verfahren ist nicht 
gewährleistet, dass die o. g. Besonderheiten 
der Einrichtungen der betrieblichen Altersvor-
sorge hinreichend berücksichtigt werden kön-
nen. Soweit Handlungsbedarf bestehen sollte, 
könnte diesem im Zusammenhang mit der ge-
planten Überarbeitung der Pensionsfondsricht-
linie Rechnung getragen werden.  

 
� Auf Durchgriffsrecht verzichten  

 
Auf eine direkte Eingriffsmöglichkeit der euro-
päischen Aufsicht – an der nationalen Aufsicht 
vorbei – auf Einrichtungen der betrieblichen 
Altersvorsorge muss verzichtet werden, da 
hierfür zum einen aufgrund der nationalen Auf-
sichtsbehörde kein Bedürfnis besteht und EI-
OPA regelmäßig die Detailkenntnisse über die 
nationalen Besonderheiten der betrieblichen 
Altersvorsorge fehlen dürften. Zum anderen 
würde ein solches Durchgriffsrecht, gerade bei 
Uneinigkeit mit den nationalen Aufsichtsbe-
hörden, für erhebliche Rechtsunsicherheit sor-
gen. Außerdem fehlt es im Falle eines direkten 
belastenden Eingriffs durch EIOPA an geeig-
neten Rechtsschutzmöglichkeiten der Einrich-
tungen. Jedenfalls ist der vorgesehene Be-
schwerdeausschuss mit dem einzigen Klage-
weg zum Europäischen Gerichtshof völlig un-
zureichend.  

 
� Eigene Interessengruppe der betrieblichen 

Altersvorsorge in EIOPA einrichten 
 
Zudem muss gewährleistet werden, dass so-
wohl in EIOPA als auch im „European Syste-
mic Risk Board (ESRB)“ fachkundige Vertreter 
der betrieblichen Altersvorsorge ausreichend 
repräsentiert sind. Infolge der signifikanten Un-
terschiede zwischen Versicherungsunterneh-
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men und Einrichtungen der betrieblichen Al-
tersversorgung ist es geboten, eine eigene In-
teressengruppe für betriebliche Altersversor-
gung innerhalb der EIOPA einzurichten. Nur 
auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
dass die erforderliche Sachkunde der betrieb-
lichen Altersvorsorge in der neuen Aufsichts-
struktur vertreten ist. Außerdem fehlt eine 
Klarstellung im Sinne einer "good governan-
ce", wonach EIOPA alle Entscheidungen und 
Vorgaben grundsätzlich nur nach einem Pro-
zess der öffentlichen Anhörung sowie stets 
nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung von 
deren Kosten und Nutzen treffen darf.  

 
� Keine  zusätzlichen Kosten für Einrichtun-

gen der betrieblichen Altersvorsorge  
 
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge 
dürfen nicht mit zusätzlichen Kosten belastet 
werden, die infolge der Einrichtung der neuen 
Behörde entstehen. Die im Verordnungsent-
wurf vorgesehen Aufteilung der Kosten, wo-
nach 40 Prozent vom EU-Haushalt und 60 
Prozent von den nationalen Aufsichtsbehörden 
getragen werden müssen, würde die Einrich-
tungen der betrieblichen Altersvorsorge mit 
zusätzlichen Kosten belasten. Diese Mehrkos-
ten entstehen, da die Kosten der nationalen 
Aufsichtsbehörden auf die beaufsichtigten Un-
ternehmen umgelegt werden.  

 
� Betriebliche Altersvorsorge vor neuer Bü-

rokratie durch Berichtspflichten schützen 
 
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsorge 
dürfen nicht infolge der Datenerhebungsmög-
lichkeiten von EIOPA und ESRB, die zu den 
ohnehin bestehenden Berichtspflichten an die 
nationalen Aufsichten hinzukämen, mit weite-
ren Berichtspflichten und damit zusätzlichem 
bürokratischem Aufwand belastet werden. 
Deshalb ist es zumindest notwendig, dass EI-
OPA und die nationalen Aufsichtsbehörden 
den Informationsfluss sowie die Abfrage der 
erforderlichen Daten von den Unternehmen 
koordinieren, um doppelte Berichtspflichten zu 
vermeiden.  

 
 
 

 


